
<!) 

'" o 
6 
o 

"r·· ; . I 

, I 
BUND~SKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAF t. 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer . A-1045 Wien 

Postfach 

Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

Dr.Karl Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 6505 

Betreff 

Sp 248/87/Dr.Str/Tü 
Dr.Strimitzer 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Beratung, 
Betreuung und besondere Hilfe für Behinderte und 
hilfsbedürftige Menschen (Bundesbehtndertengesetz) 

DW 

4489 1.10.1987 

Auftragsgemäß übersenden wir Ihnen in der Beilage 25 Ablichtungen 

unserer im Gegenstand an das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales gerichteten Stellungnahme zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Beilage 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

BUNDESKAMMER DER 
Für d G 
i . A • : 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 

28/SN-48/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 7

www.parlament.gv.at



BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

BundeswIrtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 107 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

40.006/12-1/1987 
13.7.1987 

Betreff 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

Sp 248/87/Dr.Str/MS 
Dr. Strimitzer 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Beratung, Betreuung und besondere Hilfe 
für Behinderte und hilfsbedürftige 
Menschen (Bundesbehindertengesetz - BBG) 

(0222) 65 05 

4489 DW 

Datum 

24.9.1987 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft gestattet sich, 

zum im Betreff genannten Entwurf eines Bundesgesetzes folgende 

Stellungnahme abzugeben: 

In den Erläuterungen zu dem Entwurf wird dargelegt, daß die­

ses Gesetz ein erster Schritt zu einem umfassenden Behindertenge­

setz auf Bundesebene darstellen soll. Es gäbe eine Reihe von be­

hindertenrechtlichen Regelungen, die weder in die Kompetenz der 

Länder fallen noch mit einem bestimmten Zweig der Verwaltung in 

unlösbarem Zusammenhang stehen. Es sollen diese Vorschriften 

schrittweise zusammengeführt werden. Diese Überlegungen erschei­

nen im Hinblick auf die Kompetenzlage im Bereich der Rehabilita­

tion behinderter Menschen bedenklich. Wir glauben, daß der Bund 

mit diesem Gesetz Kompetenzen für sich in Anspruch nimmt, die ihm 

nach der Verfassung nicht zustehen. Der Kompetenztatbestand des 

Art. XVII BVG erscheint als allgemeine "Salvatorische Klausel" 

für die Begründung der Zuständigkeit des Bundes nicht geeignet. 

Zum Inhalt des vorliegenden Gesetzentwurfes muß einmal gene­

rell festgestellt werden, daß nach Ansicht der Kammerorganisation 
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keinerlei Bedarf nach einer derartigen bundeseinheitlichen Rege­

lung besteht. 

Die Länder, die im Behindertenwesen eine sehr wichtige Kom­

petenz haben, haben auf diesem Gebiet bereits hervorragende Ar­

beit geleistet. Dazu kommen noch die Arbeitsmarktverwaltung, die 

Sozialversicherungsträger und schließlich die Landesinvalidenäm­

ter, die den Bereich "Behindertenbetreuung" vom öffentlichen Sek­

tor aus optimal betreuen. Auch die Koordination all dieser Ein­

richtungen funktioniert in Form der Landesteams nach dem Invali­

deneinstellungsgesetz ausgezeichnet. Dazu kommen noch die diver­

sen privaten Organisationen, die ebenfalls im Behindertenwesen 

äußerst effektiv mitarbeiten. 

Wenn als Ziel des Gesetzes eine totale Befürsorgung des be­

hinderten Menschen angeführt wird, ist dies nach Ansicht der Kam­

mer das falsche Ziel. Behinderte Menschen gehören in die Gesell­

schaft integriert, was sicher für jeden Behinderten eine wesent­

liche Aufgabe ist, um die auch er sich bemühen muß. Dazu bedarf 

er der Hilfe. Darum sollen die privaten Organisationen Behinder­

tenhilfe zur Selbsthilfe, Selbstentfaltung und Selbständigkeit 

bieten und tun es auch. Erst subsidiär sollte die öffentliche 

Hane den Behinderten und den privaten Organisationen zur Bewälti­

gung dieser Aufgaben Hilfestellung leisten. In diese Richtung 

weist auch die Deklaration der Vereinten Nationen über die Rechte 

behinderter Menschen. 

Im einzelnen erlauben wir uns folgendes auszuführen: 

Zu § 1: 

Die Formulierung "Behinderten und hilfsbedürftigen Menschen" 

im ersten Satz würde bedeuten, daß auch jenen Personen, die weder 

geistig, körperlich noch psychisch behindert sind, mit diesem Ge­

setz die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu sichern ist. 

Ein derartig umfangreicher Adressatenkreis erscheint nicht ge­

rechtfertigt und würde im übrigen die echte Behindertenhilfe ein­

sch ränken. 
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Zu § 8: 

Im Abs. 1 wird eine Verpflichtung der Rehabilitationsträger 

zur Kostentragung eingeführt, womit praktisch ein Rechtsanspruch 

auf Rehabilitationsleistung statuiert wird, den es bisher in der 

Sozialversicherung nicht gibt. Im Abs. 2 der gleichen Bestimmung 

wird einem Rechtsanspruch hinsichtlich der Leistungs- und Kosten­

tragungspflicht das in der Sozialversicherung statuierte pflicht­

gemäße Ermessen gleichgestellt. Damit wird nicht nur massiv in 

die Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger eingegriffen, 

sondern auch eine Flut von zusätzlichen Aufgaben der Sozialversi­

cherungsträger ausgelöst, was angesichts der angespannten Finanz­

lage der Sozialversicherung abgelehnt werden muß. Im Zusammenhang 

mit den Bestimmungen in Abs. 3 und anderen Regelungen des vorlie­

genden Gesetzesentwurfes ist zu befürchten, daß durch die Teambe­

ratungen, Koordinierung mehrerer Rehabilitationsträger sowie der 

vorgeschriebenen engen Zusammenarbeit beträchtliche Kapazitäten 

der Rehabilitationsträger für diese Aufgaben gebunden werden. Bei 

allen Formen der Zusammenarbeit muß daher auf eine möglichst un­

bürokratische und zeit sparende Vorgangsweise gedungen werden. 

Zu § 18: 

Bei der Aufzählung der Aufgaben des Sozialservice des Bun­

desministeriums für Arbeit und Soziales wird u.a. die Teilnahme 

an den Arbeiten des Österr. Normungsinstitutes angeführt. Es 

fragt sich, was ein solcher· Hinweis in einem Behindertengesetz 

für einen Sinn haben soll. 

Zu § 25: 

Gemäß Abs. 1 soll zur zusätzlichen Förderung behinderter 

Menschen ein Fonds errichtet werden. Gemäß Abs. 2 können von die­

sem Fonds auch Leistungen an Vereine erbracht werden. Wenngleich 

gemäß § 26 nur Vereine gefördert werden können, die sich überwie-
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gend der Betreuung behinderter ~~enschen widmen, so fragt man 

sich, warum die offenbar zum Großteil vom Bund aufzubringenden 

Mittel nicht über das Finanzministerium direkt diesen Vereinen 

zugeteilt werden können, sondern erst ein eigener Fonds gegründet 

werden muß, dessen Kuratorium und dessen Verwaltung den überwie­

genden Teil der zufließenden Mittel für Verwaltungskosten ver­

brauchen wUrden. 

Grundsätzlich erlauben wir uns festzustellen, daß durch den 

gegenständlichen Entwurf neue Institutionen geschaffen werden, 

die zwangsläufig eine weitere Aufblähung der Verwaltung bedingen 

und Mehrbelastungen sowohl für das Budget als auch für die 50zi­

alversicherungsträger mit sich bringen werden. 

Zu § 46: 

Gegen die Einführung eines Behindertenpasses werden keine 

grundsätzlichen Einwendungen erhoben. Der Paß ist vorgesehen bei 

einer mindestens 50 %-igen Minderung der Erwerbsfähigkeit. Gerade 

in diesem Zusammenhang ist notwendigerweise auf das Problem der 

sehr weit divergierenden Begutachtungsrichtlinien über die Ein­

schätzung der Minderung der Erwerbsfähigkeit hinzuweisen. So sind 

die Einschätzungen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt ei­

nerseits und der Landesinvalidenämter andererseits sehr differen­

ziert, obwohl beide Träger auf die Erwerbsfähigkeit im allgemei­

nen Arbeitsmarkt abzustellen haben. Die Einschätzungen gerade der 

Landesinvalidenämter sind im Einzelfall von einer extremen Groß­

zügigkeit, da der angestrebte Kündigungsschutz auf alle Fälle ge­

sichert werden soll. Da die Minderung der Erwerbsfähigkeit auch 

für eine Fahrpreisermäßigung maßgebend sein soll, ist der Erlaß 

einheitlicher und zwar realistischer Richtlinien für die Ein­

schätzung der Erwerbsfähigkeitsminderung unbedingt notwendig. 
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Zu § 54: 

Die Einführung von Seniorenkarten für öffentliche Verkehrs­

mittel für Bedürftige und Behinderte ist primär ein finanzielles 

Problem. Wir meinen, daß hier angesichts der defizitären Gebarung 

öffentlicher Verkehrsträger Zurückhaltung geboten ist. 

Zu § 66: 

Die Umbenennung der Landesinvalidenämter in Bundessozialäm­

ter halten wir für verfehlt. Durch den gewählten Namen entstünde 

der Eindruck, als seien diese Ämter für alle Sozialfragen, und 

nicht nur für Fragen im Zusammenhang mit behinderten Personen zu­

ständig. 'venn eine Umbenennung schon unbedingt notwendig sein 

sollte, würden wir die Bezeichnung "Bundesbehindertenamt" vorzie­

hen. 

Wunschgemäß werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Der Generalsekretär: 
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Ergeht nachrichtlich an: 

1. alle Landeskammern, 

2. alle Bundessektionen, 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

- 6 -
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